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Dienststelle Datum Vorlagen-Nr.: 

Vorstandsbüro 15.02.2016 16/2044 

 
Beratungsfolge Sitzungstermin 

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und innere Organisation 29.02.2016 
Verwaltungsausschuss 03.03.2016 
Rat 03.03.2016 
  

 
 
Beratungsgegenstand: 

 
Abspaltung einer Betriebsgesellschaft bei der Klinikum Emden gGmbH 
 
 
Beschluss: 
 

1. Der Rat der Stadt Emden stimmt der Aufteilung der Klinikum Emden gGmbH in eine Be-
triebs- und eine Grundbesitzgesellschaft im Wege der Abspaltung des operativen Klinikbe-
triebes auf eine neue Betriebsgesellschaft in der Rechtsform der GmbH zu. 

2. Der Rat der Stadt Emden beschließt, dass die neue Betriebsgesellschaft die bisherige Sat-
zung der Klinikum Emden gGmbH (alt) übernehmen sowie die Firmierung fortführen soll. In 
der Satzung der künftigen Besitzgesellschaft sollen die Beschränkungen der neuen Zweck-
setzung sowie die sich aus dem Gemeinnützigkeitsrecht ergebenden Folgeänderungen vor-
genommen werden. 

3. Der am 13.03.2014 von der Stadt Emden verabschiedete Betrauungsakt für die Klinikum 
Emden gGmbH (alt) gilt ab Aufteilung für die neue Betriebsgesellschaft, soweit diese die 
Dienstleitungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, die Gegenstand des Betrau-
ungsaktes sind, erbringt. 

4. Der Rat der Stadt Emden beauftragt und ermächtigt den Oberbürgermeister, Herrn Bernd 
Bornemann, alle zum Vollzug der Beschlussziffer zu 1 und der Umsetzung der Abspaltung 
förderlichen Erklärungen abzugeben. 

5. Weiterhin ermächtigt der Rat der Stadt Emden sämtliche Vertreterinnen und Vertreter der 
Stadt in allen Gremien, insbesondere in dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterversamm-
lung der Klinikum Emden gGmbH, alle zum Vollzug der Beschlussziffer zu 1 und der Umset-
zung der Abspaltung förderlichen Erklärungen abzugeben. 
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6. Diese Beschlüsse stehen unter der Bedingung, 
 

a) dass die Kommunalaufsicht die im Rahmen der Umsetzung notwendigen Zustimmungen 
erteilt, 

b) dass das Finanzamt die steuerliche Unbedenklichkeit der Maßnahme insbesondere für 
die Gemeinnützigkeit bestätigt sowie 

c) dass die Betriebsgesellschaft als neue Krankenhausträgerin in den Niedersächsischen 
Krankenhausplan aufgenommen wird. 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Keine. 
 
 
Begründung: 
 

Anlässlich der Ausgliederung des Krankenhauses aus dem Eigenbetrieb der Stadt Emden auf 
die Klinikum Emden gGmbH in 2005 wurde auch die für den Betrieb des Krankenhauses erfor-
derliche Betriebsimmobilie an der Bolardusstraße auf die neue Klinikbetreibergesellschaft über-
tragen. 
 
Mit Blick auf die Kooperation zwischen der Stadt Emden und dem Landkreis Aurich zur Reali-
sierung des gemeinsamen Vorhabens Zentralklinikum ist es aus kartellrechtlichen Gründen ge-
boten, dass für die Planungs- und Umsetzungsphase eine gemeinsame Holdingstruktur ge-
schaffen wird. Hierbei soll die Trägergesellschaft Zentralklinikum Aurich Emden Norden mbH 
als Holdinggesellschaft die Geschäftsanteile an der Klinikum Emden gGmbH sowie an der Ub-
bo-Emmius-Klinik gGmbH halten. 
 
Da die Betriebsimmobilie der Klinikum Emden gGmbH nicht auf die Trägergesellschaft übertra-
gen werden soll, ist sie aus dem Betriebsvermögen der Klinikbetreibergesellschaft herauszulö-
sen. Nach der Empfehlung der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft lässt sich dies am 
günstigsten durch die Abspaltung einer neuen Krankenhausbetreibergesellschaft von der Klini-
kum Emden gGmbH umsetzen. In der Klinikum Emden gGmbH (alt) verbleibt sodann die Kran-
kenhausimmobilie, die an die neue Betriebsgesellschaft verpachtet werden soll. Hierbei handelt 
es sich um die einzige Umstrukturierungsvariante, bei der keine Grunderwerbsteuerbelastung 
anfällt. 
 
Vor der Realisierung dieser Gestaltung ist die Zustimmung der Kommunalaufsicht einzuholen, 
da durch die Abspaltung eine neue Kapitalgesellschaft entsteht, an der die Stadt Emden bei 
Gründung sämtliche Geschäftsanteile hält und später nach Übertragung auf das Zentralklinikum 
mittelbar nur kommunale Anteilseigner beteiligt sind. Des Weiteren ist im Vorfeld mit dem Fi-
nanzamt Emden eine Übereinstimmung dahingehend zu erzielen, dass mit der Abspaltung kei-
ne ertragsteuerliche Belastung einhergeht. Mit dem zuständigen Landesministerium ist ab-
schließend die Aufnahme der neuen Betriebsgesellschaft in den Niedersächsischen Kranken-
hausplan abzustimmen. 
 
 
Auswirkungen auf den Demografieprozess: 
 

Keine. 
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